












§13

Inkrafttreten 

Die Satzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Hundesteuer vom 08.03.2012 
außer Kraft. 

Dennweiler-Frohnbach, den 29. November 2018

gez. Alfred Blaß

Ortsbürgermeister




